
BEA – DAS BESONDERE ELEKTRONISCHE ANWALTSPOSTFACH

Wie jedes Frühjahr verschicken die Rechtsanwaltskam-
mern derzeit ihre Beitragsbescheide. Sie enthalten auch 
den Anteil bzw. die Umlage für das besondere elektro-
nische Anwaltspostfach (beA) – ausgerechnet jetzt, wo 
das System seit Weihnachten nicht mehr nutzbar ist. Viel 
Unmut erreicht deshalb die Kammern und die BRAK. Das 
ist Grund genug, die Hintergründe einmal zu erläutern.

Elektronischer Rechtsverkehr 
als gesetzliche Aufgabe
Die beA-Beiträge bzw. -Umlagen, welche die Kam-
mern von ihren Mitgliedern erheben, sind keine 
Gebühren für die Nutzung des beA. Vielmehr werden 
damit die Kosten für eine der BRAK gesetzlich über-
tragene Aufgabe – Entwicklung, Pfl ege und Betrieb 
des beA – gedeckt:
Nach § 177 II Nr. 7 BRAO hat die BRAK die elektroni-
sche Kommunikation der Rechtsanwälte mit Gerich-
ten, Behörden und sonstigen Dritten zu unterstützen. 
§ 31a BRAO konkretisiert: Die BRAK hat für jedes 
im Gesamtverzeichnis eingetragene Mitglied einer 
Rechtsanwaltskammer ein beA empfangsbereit ein-
zurichten. Diese Aufgabenzuweisung ist verfassungs-
gemäß, wie u.a. das BVerfG (BRAK-Mitt. 2018, 31; s. 
auch BGH, BRAK-Mitt. 2016, 94) bestätigt hat.

Finanzierung von BRAK, 
 Kammern und beA
Zur Finanzierung ihrer Aufgaben erhebt die BRAK 
nach § 178 I BRAO Beiträge von ihren Mitgliedern, 
den Rechtsanwaltskammern. Die Höhe und Fällig-
keit des Beitrags setzt die Hauptversammlung der 
BRAK fest (§ 178 II BRAO), und zwar jeweils für das 
Folgejahr. Die Kammern wiederum erheben Beiträge 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den in ihrem Bezirk 
zugelassenen Anwältinnen und Anwälten. Über die 
Höhe des Beitrags und etwaiger Umlagen entscheidet 
gem. § 89 II BRAO die Kammerversammlung.

Für Entwicklung, Pfl ege und Betrieb des beA erhebt die 
BRAK von den Kammern einen gesonderten Beitragsan-
teil. Auch hierüber entscheidet die Hauptversammlung 
der BRAK. Die Kammern reichen diesen Beitragsanteil 
an ihre Mitglieder weiter, als Teil des Kammerbeitrags 
oder als Umlage; einige Kammern fi nanzieren den beA-
Beitragsanteil teilweise aus ihrem Vermögen.

Beitrag 2018 rechtskräftig 
beschlossen
Für das Jahr 2018 hat die BRAK-Hauptversammlung 
im Mai 2017 beschlossen, dass die Kammern pro 
Mitglied einen beA-Beitrag von 58 Euro, fällig am 
31.3.2018, abzuführen haben. Bei der Entscheidung 
über den Etat für das beA werden u.a. die voraussicht-
lichen Kosten für Betrieb, Entwicklung, Personal und 
Sachmittel, aber auch des bundesweiten einheitlichen 
Anwaltsverzeichnisses einbezogen. Überschüsse aus 
dem Vorjahr werden jeweils in die nächsten Haus-
haltsjahre vorgetragen; so wurde z.B. der Beitrag für 
2018 um 9 Euro gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Angesichts des Ausfalls des beA seit Ende 2017 
fordern manche, die BRAK solle im Jahr 2018 keine 
beA-Beiträge erheben. So verständlich der darin zum 
Ausdruck kommende Unmut ist, er ändert nichts 
daran, dass der Haushalt der BRAK für das Jahr 2018 
rechtskräftig beschlossen wurde. Eine Nichtzahlung 
seitens der regionalen Kammern könnte dazu führen, 
dass laufende Kosten, etwa für Personal und Betrieb, 
nicht mehr aufgebracht werden könnten. Etwaige 
Schadensersatzansprüche gegen Atos verpfl ichten die 
BRAK-Hauptversammlung auch nicht dazu, mittels 
eines Nachtragshaushalts den beA-Beitragsanteil 
anzupassen und teilweise an die Kammern zurück-
zuerstatten. Die Haushaltsgrundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit werden in jedem Fall 
eingehalten und auch in den nächsten Jahren wird die 
Festsetzung des beA-Beitrags für das Folgejahr die 
konkreten Ausgaben berücksichtigen. Kommt es (etwa 
aufgrund von Schadensersatz) zu Minderausgaben 
gegenüber der Planung, wird der beA-Beitrag der 
Folgejahre entsprechend reduziert. Festzuhalten ist, 
dass alle regionalen Kammern nur den beA-Beitrag an 
die BRAK abführen, der für die Aufgabenerfüllung der 
BRAK erforderlich ist.

Über den beA-Beitrag 2018 hat die Präsidenten-
konferenz bei ihren Sitzungen im Januar eingehend 
diskutiert. Anträge, die BRAK solle den beA-Beitrag 
nicht oder erst später einziehen, wurden mit großer 
Mehrheit abgelehnt. Über den beA-Beitragsanteil für 
das Jahr 2019 wird die Ende April tagende Hauptver-
sammlung entscheiden.

beA-Beiträge – 
zwischen Haushaltsrecht 
und Ärgernis
Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke, Mag. rer. publ., BRAK, Berlin
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Was tun vor dem 
Wieder-Start des beA?
Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke, Mag. rer. publ., BRAK, Berlin

Der weitere Fahrplan
Noch ist das beA nicht wieder am Netz. Die Sicher-
heitstests der von der BRAK beauftragten Firma 
 secunet laufen derzeit. Der Prüfauftrag ist allerdings 
noch nicht vollständig abgearbeitet. Vorläufi g lässt 
sich sagen, dass in einzelnen Bereichen Maßnah-
men umgesetzt werden sollten, um die IT Sicherheit 
weiter zu erhöhen; Atos ist bereits mit der Umsetzung 
betraut worden. Sobald das abschließende Gutachten 
von secunet vorliegt und im Grundsatz grünes Licht 
gibt, entscheidet die BRAK-Präsidentenkonferenz darü-
ber, wann das beA wieder in Betrieb geht.

Die Vorlaufphase
Die BRAK wird das System nach dem Beschluss der 
Präsidentenkonferenz nicht sofort wieder scharf schal-
ten. Vielmehr soll eine Vorlaufphase der Anwaltschaft 
Zeit geben, die (Neu-)Installation von beA durchzu-
führen; diejenigen, die ihren Einstieg in die Arbeit 
mit dem beA für die Zeit des Jahreswechsels geplant 
hatten, sollen sich am beA-System erstregistrieren 
und es testen können. Die alte beA Client Security 
– deren Sicherheitslücken die BRAK veranlassten, das 
beA vom Netz zu nehmen – sollte in jedem Fall (sofern 
noch nicht erfolgt) deinstalliert werden.

Die BRAK nimmt mit der Vorlaufphase Rücksicht 
darauf, dass manche Kolleginnen und Kollegen hierzu 
die Hilfe von IT-Dienstleistern benötigen oder ihre 
IT-Abteilung einbinden müssen. Hier bestehen sehr 
unterschiedlichen Anforderungen; deren ist die BRAK 
sich bewusst und wird versuchen, sie so weit wie 
 möglich zu berücksichtigen.

Die sinnvollen Vorbereitungen
Was sollten Anwältinnen und Anwälte tun, um für den 
Wieder-Start des beA gewappnet zu sein? Juristen-
typisch lautet die Antwort: Es kommt darauf an.

Wenig zu tun hat, wer bisher schon mit dem beA 
gearbeitet hat: Nach aktuellem Stand ist lediglich 
die beA Client Security herunterzuladen und erneut 
zu installieren. Wann sie bereitsteht, wird die BRAK 
rechtzeitig bekanntgeben.

Wer in einer Kanzlei oder in einem Unternehmen 
mit eigenen IT-Sicherheitsrichtlinien tätig ist, sollte 
dann baldmöglichst die IT-Abteilung bzw. seinen 

IT-Dienstleister kontaktieren, um die richtlinienkon-
forme Implementierung der neuen Client Security 
sicherzustellen (dazu  Hermesmeier, BRAK-Magazin 
5/2017, 12).

Der Einstieg für beA-Neulinge
Neu-Einsteiger in die Arbeit mit dem beA sollten zu-
nächst einmal sicherstellen, dass die notwendige bzw. 
sinnvolle technische Ausrüstung – insbesondere ein 
Kartenlesegerät (oder mehrere, falls mehrere Perso-
nen in der Kanzlei mit dem beA arbeiten sollen) bzw. 
ein Scanner – zur Verfügung stehen oder jedenfalls 
kurzfristig beschafft werden können.

Wer noch keine beA-Karte (und ggf. zusätzliche beA-
Karten für Mitarbeiter) hat, sollte sich beizeiten um 
die Bestellung (unter https://bea.bnotk.de) kümmern. 
Das mag etwas merkwürdig klingen, solange das beA 
nicht nutzbar ist. Jedoch sollte auch die Lieferzeit der 
Bundesnotarkammer mit bedacht werden, welche die 
beA-Karten im Auftrag der BRAK ausstellt. Sobald der 
Wieder-Start des beA angekündigt ist, könnte es dort 
wegen geballter Nachfrage zu Wartezeiten kommen. 
Sinnvoll ist es, vorher den eigenen Eintrag im bundes-
weiten amtlichen Anwaltsverzeichnis (www.rechtsan-
waltsregister.org) zu prüfen und die für die Bestellung 
nötige SAFE-ID nachzusehen.

Zudem muss die beA Client Security heruntergela-
den und auf allen Rechnerarbeitsplätzen der Kanzlei 
installiert werden, die mit dem beA arbeiten sollen. 
Sodann ist die Erstregistrierung durchzuführen. Auch 
hier sollte man nach Bekanntgabe des Wieder-Starts 
möglichst rasch handeln und bedenken, dass es auch 
beim Support zu Wartezeiten kommen kann. Sofern 
vorhanden, sollten auch hier IT-Abteilungen bzw. IT-
Dienstleister rechtzeitig eingebunden werden.

Das beA ermöglicht es, z.B. dem Kanzleipersonal oder 
einem Urlaubsvertreter abgestufte Zugriffsrechte 
auf das eigene beA-Postfach einzuräumen und so die 
Aufgabenteilung der Kanzlei auch für das beA abzu-
bilden. Auch hierüber sollte man sich vorab Gedanken 
machen. Und schließlich kann die Zeit bis zum Wieder-
Start auch genutzt werden, um sich in einer Schulung 
mit dem beA vertraut zu machen.
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